
 

Antrag auf Verlängerung der Fahrerlaubnis und Ausstellung eines 
Fahrerqualifizierungsnachweises (Schlüsselzahl 95/ Berufskraftfahrerqualifikation) 
 

Geschlecht 

 männlich    weiblich  
 Verlängerung der Fahrerlaubnis 

 
 Erneute Erteilung nach Ablauf der Gültigkeit 

 
 Schlüsselzahl 95 

Familienname 

 

Vornamen (sämtliche)  

 
 C1               

 C1E 

 C                 

 CE 

 D1  

 D1E   

 D  

 DE              

Geburtsname, falls abweichend vom Familiennamen 

   CE 79       DE 79         

ggf. sonstige frühere Namen 

 
 

Gültigkeit der Klasse bis:        
Verlängerung bis:           

Geburtsdatum 

 
Geburtsort 

 
Schlüsselzahl 95 gültig bis:       
Verlängerung bis:  
 

 Wunscheintrag (nur bei erster Verlängerung 
möglich) bis zum:       

Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl, Wohnort 

 

Staatsangehörigkeit 
 

 deutsch      
 

Eingang Führungszeugnis:        

Telefon:  

 
 

KBA ab:                           Merkmal:       
 
Bestellung ab:       

Email: 

 

 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und erkläre ausdrücklich, dass mir 
die Fahrerlaubnis nicht entzogen worden ist und dass derzeit kein Fahrverbot gegen mich besteht. 
 
Gemäß § 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) und § 8 Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung (BKrFQV) sind Sie verpflichtet, 
die erforderlichen Angaben zur Person und zur Grundqualifikation bzw. Weiterbildung zu machen und die Eignung und 
Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen nachzuweisen. Personen- und Fahrerlaubnisdaten, sowie die Daten zur 
Berufskraftfahrerqualifikation werden elektronisch und ggf. konventionell zum Zwecke des Nachweises eines erteilten 
Fahrerqualifizierungsnachweises bzw. der Ausfertigung eines Fahrerqualifizierungsnachweises sowie einer erteilten 
Fahrerlaubnis bzw. der Ausfertigung eines Führerscheins gespeichert. Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist 
der Landkreis Rotenburg (Wümme) – Der Landrat – Führerscheinstelle. Erforderliche Datenübermittlungen an andere Stellen 
(z. B. Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Gerichte, Behörden in anderen Mitgliedstaaten der EU) erfolgen nach den Vorschriften 
des StVG und der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Gemäß § 58 StVG sowie § 25 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
(BKrFQG) steht Ihnen auf schriftlichen Antrag das Recht auf gebührenfreie Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie 
deren Herkunft zu. Soweit Sie hierbei Fehler in Ihren Daten feststellen, steht Ihnen ebenfalls das Recht auf Berichtigung der 
Daten zu. 

         
 
          Gebühren:                 

Datum, Unterschrift 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

         Foto  

 
Unterschr i f tenfeld zur  Herste l lung des Führerscheins.  B i t te  mi t  Ihrer 

Unterschr i f t  den schwarzen Rand nicht  berühren! 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________
 
Von der Behörde auszufüllen: 
                    
Antragsteller/in schriftlich/telefonisch benachrichtigt am  
 
Kartenführerschein wurde   ausgehändigt 

      abgesandt 

 
Bisheriger Führerschein wurde  eingezogen + vernichtet   

 entwertet + wieder ausgehändigt 

 befristet bis     + wieder ausgehändigt 

 

 

 

 

 

Führerscheinnr.:                 erhalten 

 

 

    ____________________________ 
     (Unte rschr i f t )  

  am  



Informationsblatt und Einverständniserklärung zum Direktversand des 
Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN) 
 
 
 
Sie haben die Ausstellung eines FQN beantragt. Der FQN wird durch die Bundesdruckerei 
hergestellt und direkt an Sie versendet.  
 
Für die Herstellung des FQN ist es notwendig, der Bundesdruckerei Ihre persönlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet auch, dass Ihre Adressdaten der Bundesdruckerei für den 
ausschließlichen Zweck der Verwendung für den Direktversand übermittelt werden. 
  
Die Bundesdruckerei übersendet den FQN per Einwurf-Einschreiben an Ihre im Antrag 
angegebene Anschrift. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Briefkasten ordnungsgemäß beschriftet 
ist. Die Zustellung an Postfachadressen ist nicht möglich. Sollte sich Ihr Wohnsitz nach der 
Antragstellung ändern, ist die Änderung der Anschrift der Führerscheinstelle unverzüglich 
mitzuteilen. Die Anschriftenänderung kann bei der Versendung des FQN nicht mehr 
berücksichtigt werden, wenn zum Zeitpunkt Ihrer Mitteilung der FQN bereits bestellt ist. Sollten 
Mehrkosten dadurch entstehen, dass eine erneute Versendung des FQN notwendig wird, sind 
diese von Ihnen zu tragen.  
 
Mit dem nachgewiesenen Einwurf an die von Ihnen im Antrag oder vor der Bestellung 
angegebenen Adresse gilt der Direktversand des FQN an Sie als ordnungsgemäß erfüllt. Nach 
ordnungsgemäßer Erfüllung des Direktversands  tragen Sie allein die Verlustgefahr des FQN. 
 
Sollte der FQN nicht innerhalb von 10 Tagen nach Antragstellung bei Ihnen eintreffen oder 
Eintragungen nicht richtig sein, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des fehlerhaften FQN an Ihre 
Führerscheinstelle. Die Führerscheinstelle wird sich dann mit der Bundesdruckerei  wegen der 
Sendungsverfolgung in Verbindung setzen. Sie selber können sich in dieser Angelegenheit nicht 
an die Bundesdruckerei wenden.  
 
 
Erklärung:  
 
Ich habe die oben stehenden Informationen gelesen und erkläre mich damit einverstanden, dass 
meine auf dem Antragsformular genannten Adressdaten für den Zweck des Direktversands des 
FQN an die Bundesdruckerei übermittelt werden.  
 
 
 
____________________________                                               ________________________  
Ort, Datum                                      Unterschrift 
 


